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Betrifft: Bundesgesetz, mit dem das Eisenbahngesetz 1957 und das Unfalluntersu-

chungsgesetz geändert werden; Stellungnahme der Datenschutzbehörde 

 

Die Datenschutzbehörde nimmt zum o.a. Gesetzesentwurf aus Sicht ihres Wirkungsberei-

ches wie folgt Stellung: 

Zu § 14 dritter Satz der Unfalluntersuchungsgesetz-Novelle: 

§ 6 Abs. 1 Z 3 und § 7 Abs. 3 des Datenschutzgesetzes 2000 (DSG 2000) normieren die da-

tenschutzrechtlichen Grundsätze der Erforderlichkeit und der Datensparsamkeit. Sie setzen 

damit Art. 6 Abs. 1 lit. c der Richtlinie 95/46/EG um. Der Art. 22 Abs. 3 der Richtlinie 

2004/49/EG umsetzende Entwurf scheint diese Prinzipien nicht zu berücksichtigen. Während 

im § 15 des geltenden Gesetzes (UUG 2005) vorgesehen ist, dass der endgültige Untersu-

chungsbericht anonymisiert werden muss, ist dies bei der Übermittlung der vorläufigen Be-

richte im vorgeschlagenen § 14 dritter Satz des Unfalluntersuchungsgesetz nicht ausdrück-

lich normiert. Einige, wenn nicht alle, der aufgezählten Übermittlungsempfänger können auch 

mit anonymisierten Daten Schlussfolgerungen aus dem vorläufigen Unfallbericht ziehen. Art. 

22 Abs. 3 der Richtlinie 2004/49/EG sieht vor, dass „Die Untersuchung [] so offen wie mög-

lich durchgeführt [wird], damit sich alle Beteiligten äußern können und Zugang zu den Er-
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gebnissen erhalten“. Daher wäre im Gesetz die Anonymisierung der vorläufigen Berichte 

vorzusehen und, falls dies überhaupt erforderlich sein sollte, eindeutig festzulegen, an wen 

die vorläufigen Untersuchungsberichte in personenbezogener Form zu übermitteln sind. 

§ 6 Abs. 1 Z 2 des DSG 2000 normiert den Zweckbindungsgrundsatz einer Datenverwen-

dung. Auch § 7 DSG 2000, der die Zulässigkeit der Verwendung von Daten und Datenüber-

mittlungen regelt, stellt auf den Zweck und Inhalt einer Datenverwendung ab. Diese Bestim-

mungen setzen Art. 6 Abs. 1 lit. b der Richtlinie 95/46/EG um. 

§ 14 Abs. 1 erster Satz des UUG 2005 sieht vor, dass die Übermittlung des vorläufigen Un-

tersuchungsberichts den aufgezählten Übermittlungsempfängern Gelegenheit geben soll, 

vom vorläufigen Untersuchungsbericht Kenntnis zu erlangen, um sich zu den für den Vorfall 

maßgeblichen Tatsachen und Schlussfolgerungen schriftlich äußern zu können. Dies ent-

spricht dem in Art. 22 Abs. 3 der Richtlinie 2004/49/EG vorgesehenen Informations- und Äu-

ßerungsrechts der Beteiligten. 

Aus dem im Entwurf neu hinzugefügten dritten Satz des § 14 geht jedoch nicht eindeutig 

hervor, zu welchem Zweck die bezeichneten Übermittlungsempfänger Untersuchungsergeb-

nisse erhalten sollen. Dies wäre aufgrund der zitierten Bestimmungen des DSG 2000 aber 

auch aufgrund der gefestigten Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes zur Eingriffs-

qualität einer Ermächtigungsnorm im Sinne des § 1 Abs. 2 DSG 2000 (vgl. dazu etwa 

VfSlg. 18.146/2007) geboten. 

Diese Stellungnahme ergeht auch an das Präsidium des Nationalrates. 

 
27. August 2014 

Die Leiterin der Datenschutzbehörde 
JELINEK 
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